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TOP 5a) der Tagesordnung: 
 

B e s c h l u s s  
Fortschreibung Kindertagesstättenentwicklungsplan 1 

Ausbaumittel erhöhen und Sanierung ermöglichen 
 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
 
Der LJHA nimmt die Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplans, Drucksache 
19/0400 (B.76) zur Kenntnis und würdigt die transparente Darstellung der Senatsjugendverwaltung 
zum Thema Platzausbau in der Kindertagesbetreuung. Darüber hinaus dankt der LJHA allen 
Akteuren und Fachkräften, die den Platzausbau in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung der vergangenen Jahre bewerkstelligt und vorangetrieben haben. Ohne dieses 
Engagement wären weitaus geringere Kapazitäten in der Kindertagesbetreuung Berlins vorhanden. 
 
Der LJHA fordert den Senat von Berlin sowie das Abgeordnetenhaus von Berlin auf, die Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf einen Platz der Kindertagesbetreuung abzusichern, sodass jedem 
anspruchsberechtigten Kind auch ein Platz rechtzeitig zur Verfügung steht. Dies sollte sich sowohl 
in der Haushaltsaufstellung als auch im folgenden Haushaltsgesetz durch eine erhebliche 
Aufstockung der Ausbau- und Sanierungsmittel niederschlagen. Der LJHA weist darauf hin, dass 
die Ausbauziele der vergangenen Jahre immer wieder unterschritten wurden, und bittet die 
Senatsjugendverwaltung, daraus die entsprechenden Schlüsse für einen schnelleren Ausbau zu 
ziehen und für die dem Bedarf nach ausgewiesenen benötigten Plätze neue Fördermittel 
bereitzustellen, damit auch Mittel für die noch vorliegenden Ausbauanträge, der freien Kitaträger, 
die derzeit keine Berücksichtigung in der Förderung fanden, vorzuhalten. Die aktuell veranschlagten 
Mittel für Ausbau waren zugleich mit bereits beantragten Projekten gebunden. 
 
Der LJHA fordert den Senat von Berlin sowie das Abgeordnetenhaus von Berlin auf, den 
Verwendungszweck für Ausbaumittel zu erweitern für Sanierungsvorhaben. Gerade viele vom Land 
Berlin an freie Träger übertragene Grundstücke und Gebäude weisen inzwischen einen so hohen 
Sanierungsbedarf auf, dass die Träger diesen nicht aus Kostenblattmitteln bewältigen können. 
 
Der LJHA fordert den Senat von Berlin und das Abgeordnetenhaus von Berlin auf, die 
Förderrichtlinie für den Kitaausbau so anzupassen, dass die tatsächlichen Gesamtkosten der 
Ausbauvorhaben im Neubau Berücksichtigung finden können.  
 



Die Tatsache, dass die freien Kitaträger z.B. Grundstückskosten, Bauplanungsunterlagen und 
weitere Vorlaufkosten für den Ausbau nicht finanziert bekommen, ist schnellstmöglich abzustellen. 
Durch die gestiegenen Baukosten  können einige angeschobene Vorhaben nicht realisiert werden 
und stehen vor dem Aus. Um weiterhin Vorhaben zur Neuplatzschaffung zu realisieren, müssen sich 
Fördermittel a) an den realen Kosten und b) an den Gesamtkosten orientieren.  
Der LJHA fordert das Land Berlin und das Abgeordnetenhaus von Berlin auf, die 
Förderhöchstgrenzen für den Neubau und für Sanierung so anzuheben, dass sichergestellt ist, 
dass der Trägereigenanteil von 10 % nicht überschritten wird. 
 
 
 
 
Astrid Engeln und Maria Lingens 
 (UA Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) 

 
Abstimmung   15 / 0 / 0 
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